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A 

Der federführende Ausschuss für Fragen der Europäischen Union und 

der Gesundheitsausschuss 

empfehlen dem Bundesrat, zu der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG wie folgt 
Stellung zu nehmen: 

1. Der Bundesrat erkennt die Bemühungen der Kommission an, die hohe Zahl an 
Unfällen und Verletzungen zu verringern und die Situation in den Mitglied-
staaten in Bezug auf Unfälle und Verletzungen signifikant zu verbessern. 

Der Bundesrat ist jedoch der Auffassung, dass die Entwicklung eines Gemein-
schaftssystems der Verletzungsüberwachung und -meldung sämtlichen - auch 
auf EU-Ebene erfolgenden - Bemühungen um Deregulierung widerspricht.  

Den Mitgliedstaaten wird auferlegt, einzelstaatliche Systeme zur Überwachung 
von Verletzungen zu errichten und einzelstaatliche Pläne zur Prävention von 
Unfällen und Verletzungen zu erstellen. Dies bringt nicht nur einen erheblichen 
Verwaltungsaufwand, sondern auch erhebliche Kosten mit sich. Der Bundesrat 
hält den Empfehlungsvorschlag insbesondere vor dem Hintergrund, dass die 
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Prävention von Verletzungen in den meisten Mitgliedstaaten und Regionen 
nicht zuletzt aufgrund der EU-Gesetzgebung (zum Beispiel im Arbeitsschutz 
und der Produktsicherheit) einen kaum noch zu überbietenden Sicherheits-
standard erreicht hat, für unverhältnismäßig, sieht darin einen Verstoß gegen 
das Subsidiaritätsprinzip und lehnt ihn daher ab. 

Ein gemeinsamer Erfahrungsaustausch (best-practice) könnte befürwortet 
werden, allerdings ausschließlich mit dem Ziel, Korrekturbedarf bei den beste-
henden EU-Gesetzen zu erkennen. Die Entwicklung eines Systems der Ver-
letzungsüberwachung und -meldung ist dazu nicht erforderlich.  

B 

2. Der Ausschuss für Familie und Senioren, 

der Finanzausschuss und 

der Verkehrsausschuss 

empfehlen dem Bundesrat, von der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG 
Kenntnis zu nehmen. 

  


